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Lieber Kunde,

mit Ihrer Reisebuchung haben Sie eine Reiseversicherung beantragt. Wir bestätigen Ihnen mit diesem Nachweis den gewählten Versicherungsschutz. 
Die für den Versicherungsschutz maßgeblichen Bedingungen VB-RS 2008 (UR) und VB-KV 2008 (UR) finden Sie auf den Folgeseiten. 

MOBY Lines Europe
und HanseMerkur 
vous souhaitent de passer 
d‘excellentes vacances !

Versicherungsnachweis

   Leistungsbeschreibung 

Informationen zu Ihrer Reiseversicherung

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung  

Ehses

Vorstand: Fritz Horst Melsheimer (Vors.), Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, 
Peter Ludwig, Hans H. Melchiors, Eberhard Sautter
Aufsichtsrat: Jörg G. Schiele (Vors.)
Handelsregister: Hamburg B 19768, USt-IdNr.: DE175218900
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 
20354 Hamburg, Tel.: (0 40) 41 19-10 00

Dr. Gent

Gilt ausschließlich für Leistungen, die über Moby Lines gebucht worden sind. 
Abschließbar bis spätestens 21 Tage nach Reisebuchung. Liegen zwischen Reisebuchung und dem Reiseantritt weniger als 30 
Tage, muss der Abschluss sofort bei der Buchung erfolgen. 

Produktinformationsblatt

Wenn Sie aus einem versicherten Grund von einer 
Reisebuchung zurücktreten oder eine Reise verspätet 
antreten, ersetzen wir Ihnen die vertraglich geschul-
deten Stornokosten bzw. die Hinreise-Mehrkos-
ten. 
Versicherte Gründe sind z. B.:

Unfall❍❍

unerwartete schwere Erkrankung❍❍

Tod❍❍

Verlust des Arbeitsplatzes❍❍

Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses❍❍

Arbeitsplatzwechsel❍❍

Kein Selbstbehalt! Einzige Ausnahme: Ambulante 
Behandlungen. In diesem Fall beträgt der Selbstbehalt 
20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens 
jedoch 25,– EUR je versicherte Person.

Sie interessieren sich für eine HanseMerkur Reiseversicherung – eine 
gute Wahl! 
Damit Sie einen schnellen Überblick über Ihre gewünschte Versicherung bekommen, 
bedienen Sie sich gerne an diesem Informationsblatt. Bitte beachten Sie aber, dass 
hier nicht abschließend alle Informationen zu Ihrem Vertrag aufgeführt werden. 
Den vollständigen Vertragsinhalt entnehmen Sie bitte dem Versicherungsantrag, 
dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen. Jeder unten aufge-
führte Versicherungsschutz ist nur dann gültig, wenn Sie diesen konkret abschließen, 
also im von Ihnen gewählten Versicherungsumfang enthalten ist!

Um welche Versicherungsart handelt es sich?
Ihre Versicherung ist eine zeitlich befristete Reiseversicherung. Der Umfang und die 
einzelnen Leistungen Ihres Vertrages werden vom gewählten Tarif bestimmt.

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
Die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung versichert die Übernahme der Kosten, die 
entstehen, wenn Sie Ihre Reise aufgrund eines versicherten Ereignisses nicht an-
treten können. Zu den versicherten Ereignissen zählen u. a. eine unerwartete 
schwere Erkrankung, schwerer Unfall, Schwangerschaft. Die vollständige Leistungs-
beschreibung finden Sie in den Versicherungsbedingungen im Abschnitt „Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung“.

Was müssen Sie bei der Prämienzahlung beachten?
Die Höhe der Prämie richtet sich nach dem ausgewählten Versicherungsschutz. In 
der Prämienübersicht für die einzelnen Versicherungsprodukte können Sie die ge-
naue Prämie zum jeweiligen Versicherungsschutz ablesen. Der Versicherungsschutz 
beginnt frühestens ab Zahlung der Prämie. Die Fälligkeit und weitere Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte § 3 der Versicherungsbedingungen.

Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss?
Sie müssen bei Versicherungsabschluss alle Angaben vollständig und wahrheits
gemäß machen. Sofern Sie dagegen verstoßen, gefährden Sie Ihren Versicherungs-
schutz!

Weitere Ausschlüsse entnehmen Sie bitte den „Allgemeinen Einschränkungen“ und 
den „Einschränkungen des Versicherungsschutzes“ in den jeweiligen Abschnitten der 
Versicherungsbedingungen.

Welche Pflichten müssen Sie beachten, wenn der Versicherungsfall ein-
tritt?
Halten Sie den Schaden möglichst gering! Vermeiden Sie alles, was zu einer unnöti-
gen Kostenerhöhung führen könnte. Zeigen Sie die Schäden unverzüglich der Han-
seMerkur an. Weitere Pflichten entnehmen Sie bitte den „Obliegenheiten“ der Versi-
cherungsbedingungen.

Welche Rechtsfolgen ergeben sich für Sie bei der Nichtbeachtung der 
Pflichten?
Ganz wichtig: Wird eine der Pflichten verletzt, so kann die HanseMerkur die Leistung 
entsprechend der Schwere des Verschuldens kürzen. Dies kann bis zum Verlust der 
kompletten Versicherungsleistung führen. Näheres dazu steht in den Versicherungs-
bedingungen („Obliegenheiten“ und „Obliegenheitsverletzungen“).

Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit Zahlung der Prämie, nicht jedoch 
vor dem vereinbarten Zeitpunkt und endet zum vereinbarten Ablauftermin.

Was ist nicht versichert?
Wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbeiführt, besteht in allen Sparten kein Versicherungsschutz.

Weitere Ausschlüsse:
Reise-Rücktrittskosten-versicherung 
Wenn der Versicherungsfall durch eine Erkrankung ausgelöst wurde, die zum Zeit-
punkt des Versicherungsabschlusses bekannt und in den letzten 6 Monaten vor 
Versicherungsabschluss behandelt wurde.

Prämie
pro ziehendem Fahrzeug:   

      9,–  EUR
Code 35569
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		  Versicherungsbedingungen für Reiseversicherungen 
		  der HanseMerkur Reiseversicherung AG� (Kurzbezeichnung: VB-RS 2008 (RRK))

Hauptverwaltung:
Siegfried-Wedells-Platz 1 · 20354 Hamburg

§ 1 - Versicherte Personen

1.	 Versichert sind die im Versicherungsschein oder der Bestätigung des 

Veranstalters namentlich genannten Personen oder der im Versiche-

rungsschein festgelegte Personenkreis, sofern die Versicherungsprämie 

bezahlt wurde.

2.	 Haben mehr als vier Personen (bei Familienprodukten fünf Personen) 

gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten nur die jeweiligen 

Angehörigen der versicherten Person gemäß § 5 Ziffer 4 b) und deren 

Betreuungspersonen als Risikopersonen, nicht mehr die versicherten 

Personen untereinander.

§ 2 - Abschluss, Dauer und Beendigung des Vertrages

Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise für deren gesamte 

Dauer bzw. in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung für die gesamte 

Dauer bis zum Reiseantritt abgeschlossen werden. Er beginnt nach Zahlung 

der Versicherungsprämie mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet mit 

dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung der versi-

cherten Reise. Der Versicherungsschutz verlängert sich über den vereinbar-

ten Zeitpunkt hinaus, wenn sich die planmäßige Beendigung der Reise aus 

Gründen verzögert, die die versicherte Person nicht zu vertreten hat.

§ 3 - Prämie

1.	 Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie

	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-

gebenen Zeitpunkt, frühestens nach der Zahlung der ersten oder einma-

ligen Prämie. 

2.	 Lastschriftverfahren

	 Ist die Einziehung der Prämie von einem Bank- oder Kreditkartenkonto 

vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbu-

chungstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer ei-

ner berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte die Prämie 

ohne Verschulden des Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, 

ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 

einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

§ 4 - Geltungsbereich des Versicherungsschutzes

1.	 Der Versicherungsschutz besteht für den vertraglich vereinbarten örtli-

chen Geltungsbereich der versicherten Reise.

2.	 Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnorts der 

versicherten Person gelten nicht als Reisen.

§ 5 - Gegenstand des Versicherungsschutzes und Umfang der Lei-

stungspflicht

Die HanseMerkur ist im Umfang von § 1 (Versicherte Personen) und § 6 

(Schadenarten) sowie unter Berücksichtigung der Einschränkungen des § 7 

(Einschränkungen des Versicherungsschutzes) leistungspflichtig, wenn 

während der Dauer des Versicherungsschutzes eines der nachstehend ge-

nannten versicherten Ereignisse eingetreten ist:

1.	 Versicherungsschutz für versicherte Personen oder Risikopersonen:

a)	 Unerwartete schwere Erkrankung; 

b)	 Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit. Nicht 

versichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau 

eines für das Reiseland vorgeschriebenen Antikörperwertes;

c)	 Bruch von Prothesen. 

2.	 Versicherungsschutz für versicherte Personen:

a)	 Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender bei der Bundesagentur 

für Arbeit gemeldeter Arbeitslosigkeit infolge einer unerwarteten be-

triebsbedingten Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Ar-

beitgeber. Nicht versichert ist der Verlust von Aufträgen oder die In-

solvenz bei Selbständigen;

b)	 Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Tätigkeit mit Mehr-

aufwandsentschädigung (1-EUR-Job) aus der Arbeitslosigkeit her-

aus, sofern die versicherte Person bei der Reisebuchung bei der Bun-

desagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet war. Nicht versichert ist 

die Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maßnahmen oder Schu-

lungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die Arbeitsaufnahme eines 

Schülers oder Studenten während oder nach der Schul- oder Studien-

zeit;

c)	 Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte Reise wurde vor 

Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht und die versicherte Rei-

sezeit fällt in die Probezeit der neuen beruflichen Tätigkeit, maximal 

jedoch in die ersten 6 Monate der neuen beruflichen Tätigkeit; 

d)	 Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer Schule, 

Universität/Fachhochschule oder an einem College, die wiederholt 

werden müssen, um eine zeitliche Verlängerung des Schulbesuchs/

Studiums zu vermeiden oder den Schul-/Studienabschluss zu errei-

chen. Voraussetzung ist, dass die versicherte Reise vor dem Termin 

2.	 Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für 

den Versicherungsnehmer bzw. für die versicherte Person der Versiche-

rungsfall bei Abschluss der Versicherung voraussehbar war.

3.	 Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 

Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person den Versicherungsfall 

vorsätzlich herbeigeführt hat;

4.	 Führt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person den Versiche-

rungsfall grob fahrlässig herbei, ist die HanseMerkur berechtigt, die 

Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-

hältnis zu kürzen. 

5.	 Die HanseMerkur ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-

rungsnehmer bzw. die versicherte Person die HanseMerkur arglistig 

über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund oder für die 

Höhe der Leistung von Bedeutung sind.

6.	 Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 Jahren. Die 

Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Lei-

stung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch des Versicherungsneh-

mers bzw. der versicherten Person bei der HanseMerkur angemeldet 

worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 

Entscheidung der HanseMerkur dem Versicherungsnehmer bzw. der ver-

sicherten Person in Textform zugeht.

7.	 Nicht versichert sind

a)	 Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses be-

kannt und in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss be-

handelt worden sind. Kontrolluntersuchungen sind davon ausge-

nommen;

b)	 Krankheiten, die den Umständen nach als eine psychische Reaktion 

auf Terroranschläge, Flug- oder Busunglücke oder die Befürchtung 

von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Terroranschlägen, Elemen-

tarereignissen, Krankheiten oder Seuchen, jeweils im Zielgebiet, auf-

getreten sind;

c)	 Lockerung oder Verlust von Prothesen aller Art;

d)	 nach einem Reiseabbruch entstehende zusätzliche Rückreisekosten 

oder Kosten für am Urlaubsort nicht genutzte Tage sowie entgan-

gene Urlaubsfreuden;

e)	 Terroranschläge oder -drohungen;

f)	 Vermögensfolgeschäden.

8.	 Wird der versicherte Schadenfall durch das versicherte Ereignis "uner-

wartet schwere Erkrankung" ausgelöst, beträgt der Selbstbehalt, sofern 

nichts anderes vereinbart, 20% des erstattungsfähigen Schadens, min-

destens jedoch 25,– EUR je versicherte Person. Der Selbstbehalt entfällt, 

sofern aufgrund der unerwartet schweren Erkrankung eine vollstatio-

näre Krankenhausbehandlung erforderlich wurde.

§ 8 - Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von Obliegenheitsver-

letzungen

Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist verpflichtet, 

1.	 bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des Mietobjektes eine 

unverzügliche Stornierung bei der Buchungsstelle vorzunehmen, um die 

Stornokosten möglichst niedrig zu halten;

2.	 bei verspätetem Antritt der Reise die Buchungsstelle unverzüglich zu 

unterrichten und, entsprechend der Qualität der gebuchten Reise, die 

kostengünstigste Nachreisemöglichkeit zu wählen;

3.	 den Schaden der HanseMerkur unverzüglich, spätestens nach Abschluss 

der Reise, anzuzeigen  und den Eintritt eines versicherten Ereignisses 

durch die Vorlage von Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen 

und Stornokostenrechnung im Original nachzuweisen sowie 

a)	 im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwangerschaft, bei 

Impfunverträglichkeit oder bei dem Bruch von Prothesen durch ent-

sprechende aussagekräftige ärztliche Bescheinigungen mit Diagno-

sen,

b)	 bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräftige ärztli-

che Bescheinigung eines Facharztes für Psychiatrie,

c)	 im Todesfall durch Sterbeurkunden,

d)	 bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entsprechende Nach-

weise,

e)	 bei Wiederholungsprüfungen durch entsprechende Bescheinigun-

gen der Schule/Universität/Fachhochschule/College, 

f)	 bei einer betriebsbedingten Kündigung oder der Wiederaufnahme 

eines Arbeitsverhältnisses durch entsprechende Bescheinigungen 

des Arbeitgebers und der Bundesagentur für Arbeit,

g)	 bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder 

zum Zivildienst durch entsprechende Bescheinigungen von staatli-

chen Stellen, 

h)	 bei der Nichtbenutzung/Stornierung von Mietobjekten durch Bestä-

der nicht bestandenen Prüfung gebucht wurde und der Termin für 

die Wiederholungsprüfung unerwartet in die versicherte Reisezeit 

oder bis zu 14 Tage nach Beendigung der Reise fällt;

e)	 Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine Schul- oder 

Klassenreise handelt;

f)	 Erheblicher Schaden am Eigentum infolge von Feuer, Wasserrohr-

bruch, Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen Dritter (z. 

B. Einbruchdiebstahl). Als erheblich gilt ein Schaden am Eigentum 

durch die vorgenannten Ereignisse, wenn die Schadenhöhe minde-

stens 2.500,– EUR beträgt;

g)	 Unerwartete Einberufung der versicherten Person zum Grundwehr-

dienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivildienst, sofern der Termin 

nicht verschoben werden kann und die Stornokosten nicht von einem 

Kostenträger übernommen werden. Nicht versichert ist die Verset-

zung oder Entsendung von Zeit- oder Berufssoldaten.

3.	 Unerwartete schwere Erkrankung, schwerer Unfall oder Impfunverträg-

lichkeit eines zur Reise angemeldeten Hundes. Nicht versichert ist je-

doch ein Impfversagen oder ein zu geringer Aufbau eines für das Reise-

land vorgeschriebenen Antikörperwertes.

4.	 Risikopersonen sind

a)	 versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine Reise ge-

bucht und versichert haben;

b)	 die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen:

	 Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Lebensgemein-

schaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pflegekinder, Eltern, Adop-

tiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, 

Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger;

c)	 diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pfle-

gebedürftige Angehörige gemäß b) einer versicherten Person be-

treuen;

d)	 Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis „Tod“ ein-

getreten ist;

e)	 Begleitpersonen bei Gruppenreisen, sofern der Versicherungsschutz 

gesondert vereinbart wurde. Bei Eintritt des Versicherungsfalles bei 

einer gesondert versicherten Begleitperson erstattet die HanseMer-

kur die Stornokosten für alle von einer Stornierung der Gruppenreise 

betroffenen versicherten Personen.

§ 6 - Schadenarten

Die HanseMerkur leistet, unter Abzug des vereinbarten Selbstbehaltes, eine 

Entschädigung bei den folgenden Schadenarten:

1.	 Bei Nichtantritt/Stornierung der Reise bzw. Nichtbenutzung/Stornie-

rung des Mietobjektes (ausgenommen Miet-PKW) für die von der versi-

cherten Person vertraglich geschuldeten Stornokosten. Hierzu zählt 

auch das dem Reisevermittler von der versicherten Person geschuldete 

Vermittlungsentgelt, sofern dieses bereits zum Zeitpunkt der Buchung 

der Reise vertraglich vereinbart, geschuldet und in Rechnung gestellt 

wurde. Die Entschädigung ist je versicherter Peron auf 100,– EUR be-

grenzt.

2.	 Der Versicherungsschutz endet mit Antritt der Reise. Bei verspätetem 

Antritt der Reise (Verspätungsschutz) werden die Hinreise-Mehrkosten 

aus den unter § 5 genannten Gründen oder, wenn die versicherte Per-

son infolge der Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um min-

destens zwei Stunden ein Anschlussverkehrsmittel versäumt und des-

halb die versicherte Reise verspätet fortsetzen muss, ersetzt. Vorausset-

zung hierfür ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversichert ist.

	 Die Hinreise-Mehrkosten werden bis maximal zur Höhe der Stornoko-

sten, die bei Nichtantritt/Stornierung der Reise bzw. bei der Nichtbe-

nutzung/Stornierung des Mietobjektes angefallen wären, und entspre-

chend der ursprünglich gebuchten Art und Qualität, erstattet.

	 Öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen sind alle Land- 

oder Wasserfahrzeuge, die im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

zugelassen sind, sowie innerdeutsche Zubringerflüge.

3.	 Für entstehende Umbuchungskosten (Umbuchungsschutz) bis maximal 

30,– EUR pro Person/Objekt, sofern nach dem jeweils gewählten Tarif 

der Umbuchungsschutz mitversichert ist und die Umbuchung bis späte-

stens 42 Tage vor Reiseantritt vorgenommen wurde. Die Regelungen 

des Selbstbehaltes finden für den Umbuchungsschutz keine Anwen-

dung.

§ 7 - Allgemeine Einschränkungen des Versicherungsschutzes, 

Selbstbehalt, Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung

1.	 Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden durch Krieg, Bür-

gerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streik, Kernenergie, 

Beschlagnahmung, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher 

Hand.
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tigungen des Vermieters über die Nichtweitervermietbarkeit

	 jeweils zum Stornierungs- oder Umbuchungszeitpunkt nachzuweisen;

4.	 der HanseMerkur das Recht einzuräumen, die Frage der Reiseunfähig-

keit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer unerwartet schweren 

Erkrankung durch fachärztliche Gutachten überprüfen zu lassen. 

	 Auf Verlangen der HanseMerkur sind Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-

gen und fachärztliche Atteste einzureichen;

5.	 der HanseMerkur jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 

Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche Auskunft 

zu erteilen, Originalbelege einzureichen, sowie bei Todesfällen die Ster-

beurkunde einzureichen.

6.	 Hat der Versicherungsnehmer/die versicherte Person aus Anlass des 

Versicherungsfalles, insbesondere in der Schadenanzeige vorsätzlich un-

wahre Angaben gemacht, ist die HanseMerkur nicht zur Leistung ver-

pflichtet, auch wenn hierdurch der HanseMerkur ein Nachteil nicht ent-

steht.

7.	 Verletzt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person eine der ver-

traglich vereinbarten Obliegenheiten, so ist die HanseMerkur nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer/die versicherte 

Person die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahr-

lässigen Verletzung der Obliegenheit ist die HanseMerkur berechtigt, 

die Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-

nehmers/der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 

die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 

der Versicherungsnehmer/die versicherte Person.

§ 9 - Auszahlung der Versicherungsleistung

1.	 Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis der HanseMer-

kur vor und ist die Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und 

der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung 

binnen 2 Wochen zu erfolgen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, so-

lange die Prüfungen des Anspruches durch die HanseMerkur infolge 

eines Verschuldens der versicherten Person gehindert sind.

2.	 Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlagszahlung 

der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 

zahlen ist.

3.	 Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche Erhe-

bungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen die versicherte Person 

eingeleitet worden, so kann die HanseMerkur bis zum rechtskräftigen 

Abschluss dieser Verfahren die Regulierung des Schadens aufschieben.

4.	 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum Kurs 

des Tages, an dem die Belege bei der HanseMerkur eingehen, in die zu 

diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik Deutschland gültige Währung 

umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt für gehandelte Währungen der 

amtliche Devisenkurs Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen 

der Kurs gemäß „Währungen der Welt", Veröffentlichungen der Deut-

schen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, es 

sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen 

nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden.

§ 10 - Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen und 

Ansprüche gegen Dritte

1.	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-

ten zu, geht dieser Anspruch auf die HanseMerkur über, soweit sie den 

Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-

rungsnehmers geltend gemacht werden.

2.	 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-

rung dieses Anspruches dienendes Recht unter Beachtung der gelten-

den Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 

durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Ver-

sicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 

Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 

von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-

zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 

einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-

sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 

einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

3.	 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 

Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 

lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, 

es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

4.	 Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem anderen Ver-

sicherungsvertrag beansprucht werden, geht der anderweitige Vertrag 

diesem Vertrag vor. Wird der Versicherungsfall zuerst der HanseMerkur 

gemeldet, tritt diese in Vorleistung. 

§ 11 - Aufrechnung

Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person kann gegen Forderun-

gen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestrit-

ten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 12 - Willenserklärungen und Anzeigen 

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen der 

Textform (Brief, Fax, E-Mail, Elektronischer Datenträger, etc.). 

§ 13 - Anzuwendendes Recht, Vertragssprache, Geltung für versi-

cherte Personen

Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht. 

Vertragssprache ist Deutsch. Alle getroffenen Bestimmungen gelten sinnge-

mäß für die versicherten Personen.
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Wir informieren Sie hiermit, dass im Vertrags- und Schadenfall die Daten gespeichert und gegebenenfalls 
an die in Frage kommenden Verbände der Versicherungswirtschaft und die betreffenden Rückversicherer  

zum gleichen Zweck übermittelt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der vertraglichen 
Beziehungen erforderlich ist. Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zur Datenübermittlung bleiben 
unberührt. Die Anschrift der jeweiligen Datenempfänger wird auf Wunsch mitgeteilt.

Wenn Sie aus Ihrer Reiseversicherung Ansprüche geltend machen, 
beachten Sie bitte Folgendes:

Bei Notfällen auf Reisen hilft Ihnen unser 24-Stunden-Notruf-Service. Zu jeder Zeit, weltweit, rund um 
die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Notruf-Service auf Reisen
❍	 Aus dem Ausland: Vorwahl für Deutschland + (180) 5 256 256

Im Schadenfall benötigen wir grundsätzlich folgende Unterlagen:
1.	 Kopie der Buchungsbestätigung des Veranstalters
2.	 Kopie des Versicherungsnachweises
3.	 Zur Überweisung des eventuellen Erstattungsbetrages die Angabe der Bankverbindung 
	 des Empfängers (bei Auslandsüberweisungen die IBAN-Nummer und den BIC-Code)
4.	 Die jeweils unter A genannten weiteren Unterlagen

Schadenmeldungen senden Sie bitte formlos an: HanseMerkur Reiseversicherung AG, Abt. RLK/Leistung, 
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Telefon (0 40) 41 19  - 23 00, Fax (0 40) 41 19 -35 86 

Bei unvollständig eingereichten Unterlagen kann es zu Verzögerungen in der Schadenbearbeitung  
kommen! Bitte Ihre Unterlagen nicht heften oder klammern!

Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Kann die Prämie ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie 
unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. In der Reise-Krankenversicherung 
beginnt der Versicherungsschutz darüber hinaus nicht vor dem Zeitpunkt der Ausreise aus dem Staatsgebiet der Bundes-
republik Deutschland sowie dem Staatsgebiet, in dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat. Eine Bindefrist ist nicht 
vorgesehen. 
Wichtiger Hinweis gemäß § 37 Abs. 2 VVG: Tritt der Versicherungsfall nach Abschluss des Vertrages ein  
und ist die einmalige oder die erste Versicherungsprämie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gezahlt, ist die 
HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

Widerrufsrecht: Bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von mindestens einem Monat kann der Versicherungsneh-
mer seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,  
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit der Abgabe der Vertragserklärung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die HanseMerkur Reiseversicherung AG, 20352 
Hamburg; Telefon (0 40) 41 19 –10 00; Fax (0 40) 41 19 – 30 30; E-Mail: reiseservice@hansemerkur.de 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs wird die HanseMerkur die entrichteten Beiträge zurückzahlen. 
Informationen über die Laufzeit der Versicherung: Der Vertrag ist je nach gewählter Dauer befristet.
Ende des Vertrages, Kündigungsrecht, Geschäftsgebühr: Der Vertrag endet in der Reise-Rücktrittskosten-Versiche-
rung mit dem Beginn der Reise, für alle anderen Versicherungen mit dem Ende der Reise bzw. dem vereinbarten Versiche-
rungsende. In der Reise-Krankenversicherung endet der Versicherungsschutz mit der Einreise in das Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland oder in das Staatsgebiet, in dem die versicherte Person einen Wohnsitz hat Ein Recht zur 
vorzeitigen Kündigung des Versicherungsvertrages besteht nicht.
Tritt die HanseMerkur wegen Nichtzahlung der ersten bzw. einmaligen Prämie gemäß § 37 Abs. 1 VVG vom Vertrag 
zurück, erhebt sie eine Geschäftsgebühr gemäß § 39 Abs. 2 VVG in Höhe von 15,– EUR je Versicherungsvertrag.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Klagen 
gegen die HanseMerkur können erhoben werden in Hamburg oder an dem Ort, an dem der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Vertragssprache: Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Versicherungsneh-
mer während der Vertragslaufzeit ist Deutsch.
Außergerichtliche Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren: Schlichtungsversuche und Beschwerden können – wenn 
eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende Schlichtungs- und Beschwerdestellen gerich-
tet werden:	
Für die Reise-Krankenversicherung: Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 
10052 Berlin, www.pkv-ombudsmann.de	
Für die übrigen Versicherungen: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, 
www.versicherungsombudsmann.de	

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.
Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: Beschwerden gegen die HanseMerkur können bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde erhoben werden: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de

Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Verbraucherinformation

Wichtige Hinweise im Schadenfall

Weltweiter Notruf-Service auf Reisen

A 	Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
1. 	 Bei der Buchungsstelle ist eine unverzügliche Stornierung erforderlich, um die Stornokosten so gering wie 

möglich zu halten! Höhere Stornokosten werden nicht erstattet, wenn Sie aufgrund Nichteintritt einer  
erhofften Besserung oder Heilung die Reise zu spät stornieren!

2.	 Bei einem Schadenfall über 300,– EUR können Sie sich einen Vordruck für eine Schadenanzeige mit ärztli-
chem Attest unter Tel. (0  40)  41 19  - 23 00 anfordern oder unter www.hmrv.de/schadenformulare aus- 
drucken. Bei geringfügigeren Schadenfällen reicht ein formloses ärztliches Attest mit Angabe der Diagnose 
und der Behandlungsdaten.

3.	 Der HanseMerkur sind folgende weitere Unterlagen einzureichen:
❍	Sämtliche Buchungs- und Stornierungsunterlagen im Original
❍	Bezahlte Original-Kostennachweise
❍	Ärztliche Bescheinigungen mit Angabe der Diagnose und der Behandlungsdaten (bei der Urlaubsgaran-

tie: die ärztliche Bescheinigung eines Arztes vom Reiseort)
❍	Bei Todesfall eine Kopie der Sterbeurkunde
❍	Bei Arbeitsplatzverlust eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die betriebsbedingte Kündigung sowie 

eine Bescheinigung der Bundesagentur für Arbeit über den Beginn der Arbeitslosigkeit (gilt nur bei Reise-
Rücktritt)

❍	Bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Bescheinigung des neuen 
Arbeitgebers über den Beginn des Arbeitsverhältnisses sowie eine Bescheinigung der Bundesagentur für 
Arbeit über den Änderungsbescheid (gilt nur bei Reise-Rücktritt)

❍	Bei Arbeitsplatzwechsel Bescheinigungen des alten und neuen Arbeitgebers (gilt nur bei Reise-Rücktritt) 
inkl. des Nachweises zur Probezeit

❍	Bei notwendigen Wiederholungen von nicht bestandenen Prüfungen eine Bescheinigung der Universi-
tät/Fachhochschule/College (gilt nur bei Reise-Rücktritt)

❍	Bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zur Wehrübung oder zum Zivildienst Bescheinigung der staatli-
chen Stelle (gilt nur bei Reise-Rücktritt)

Identität des Versicherers (Name, Anschrift): HanseMerkur Reiseversicherung AG (Rechtsform: Aktiengesell-
schaft), Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Telefon (0 40) 41 19  - 10 00, Fax (0 40) 41 19  - 30 30
Eintragung im Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 19768
Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte der HanseMerkur Reiseversicherung AG:
HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, vertreten durch den Vorstand: 
Fritz Horst Melsheimer (Vors.), Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, Peter Ludwig, Hans H. Melchiors, Eberhard Sautter
Hauptgeschäftstätigkeit der HanseMerkur Reiseversicherung AG, im Folgenden „HanseMerkur“ genannt:
Die HanseMerkur betreibt die Versicherung von Risiken, die sich auf Reisen beziehen.
Name und Adresse der zuständigen Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, www.bafin.de
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen: Für die in diesem Druckstück aufgeführten Produkte 
bestehen keine Garantiefonds oder anderen Entschädigungsregelungen.
Wesentliche Merkmale der Leistungen: Die HanseMerkur betreibt auf Reisen bezogene Schaden- und Unfall-
versicherungen. Je nach Umfang des gewählten Versicherungsschutzes leistet die HanseMerkur aus der Reise-
Rücktrittskosten-Versicherung, Reiseabbruch-Versicherung (Urlaubsgarantie), Reise-Krankenversicherung, Notfall-
Versicherung, Reise-Unfallversicherung, Reisegepäck-Versicherung oder Autoreiseschutzbrief-Versicherung gemäß 
den Versicherungsbedingungen „VB-RS 2008 (UR)“.
Der Umfang des Versicherungsschutzes wird vom Versicherungsnehmer im Antragsdruckstück bestimmt. 
Genauere Angaben über Art und Umfang des vom Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes sind 
der Leistungsbeschreibung im Antragsdruckstück und den Versicherungsbedingungen zu entnehmen. 
Ist die Leistungspflicht der HanseMerkur dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so erfolgt die Auszahlung 
der Entschädigung binnen 2 Wochen. Der Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfung des Anspruches 
durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens der versicherten Person gehindert ist. 
Rechtsordnung: Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung.
Gesamtpreis und Preisbestandteile: Die zu entrichtende Gesamtprämie ergibt sich aus dem Umfang des vom 
Versicherungsnehmer gewählten Versicherungsschutzes. Die jeweiligen Prämien für die Bestandteile des Versiche-
rungsschutzes sind dem Antragsdruckstück zu entnehmen.

Die genannten Prämien enthalten – bis auf die Krankenversicherung, die versicherungsteuerfrei ist – die aktuelle gesetzli-
che Versicherungsteuer.
Zusätzliche Kosten, Steuern oder Gebühren: Weitere Kosten, Steuern oder Gebühren, z. B. für die Benutzung 
von Fernkommunikationsmitteln, fallen mit Ausnahme des Notruf-Service unter Telefon (01 80) 5 256 256  
(0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz; abweichende Preise aus dem Mobilfunk) nicht an.
Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung: Die Prämie ist eine Einmalprämie und bei Abschluss des Vertrages 
zu zahlen.  
Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen: Die zur Verfügung gestellten 
Informationen sind zeitlich unbefristet gültig. 
Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der Bindefrist bei Antragstellung: Der 
Vertrag kommt mit Zahlung der geschuldeten Prämie zustande. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vom Versi-
cherungsnehmer bezeichneten Zeitpunkt, nicht jedoch vor Zahlung der geschuldeten Prämie. Ist die Einziehung der 

❍	 Aus Deutschland: (0180) 5 256 256 (0,14 EUR pro Minute aus 
	 dem deutschen Festnetz; abweichende Preise aus dem Mobilfunk)
❍	 Bei Anrufen aus dem Ausland beachten Sie bitte die jeweilige  
	 Vorwahl für Deutschland.
Diese besondere Dienstleistung steht allen Versicherten der 
HanseMerkur zur Verfügung.


